
Gymnasium Eckental 
Neunkirchener Str. 1, 90542 Eckental, Tel. 09126/25690 

Wege zum „mittleren Schulabschluss"1 für Schülerinnen der 10. Jahrgangsstufe des 

Gymnasiums ohne Vorrückungserlaubnis 

MITTLERER SCHULABSCHLUSS

 

 

 

Wiederholung 
10. Jgst. Gym. 

 
Art. 53 Abs. 2 

BayEUG 
 

oder 
 

Vorrücken auf 
Probe §63 GSO 

 
oder 

 
„Besondere 

Prüfung" 
§ 98 GSO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Jgst. der 
Realschule 

 
§ 29 RSO 

 
  Achtung: 
  Wahlpflicht- 
  fächergruppen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Jgst. der 
zweistufigen 

Wirtschafts-
schule 

 
§ 4 Abs. 4 WSO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Jgst. des 
M-Zuges der 

Hauptschule
 

§ 7 Abs. 2 VSO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abendrealschule
 
 
 
  Voraussetzung: 
  mind. 2-jährige      
  Berufstätigkeit 
 
 
  § 33 RSO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

erfolgreicher Besuch 
der Vorklasse der 

Berufsoberschule 
 
  Voraussetzung: 
  abgeschl. Berufs-  
  ausbildung und best. 
  Aufnahmeprüfung 
 
  Art. 17 BayEUG 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mind. 2,5 im Abschlusszeugnis 
einer Berufsschule 

Art. 11 Abs. 2 BayEUG 
 

oder 
 

einer Berufsfachschule 
Art. 13 BayEUG, 

 
  und abgeschlossene Berufs-  
  ausbildung 
 
  und Englisch-Note mind. 3 
  im Jahreszeugnis der 9. Jgst. 
 

10. JAHRGANGSSTUFE GYMNASIUM (ohne Vorrückungserlaubnis) 

Für eine zielgerichtete Beratung ist grundsätzlich eine eingehende Einzelfallprüfung notwendig.  
Wenden Sie sich dafür bitte an unsere Beratungslehrkraft OStRin L. Wagner 
  
1 Vgl. KWMB11 Nr. 12/2007 
  

Quelle: Dr. Zehnter, Staatliche Schulberatungsstelle für Mittelfranken 


